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 Veröffentlicht am 10.10.1991

Norm

ABGB §1323 A

Rechtssatz

War aber der Verkäufer im Zeitpunkt der Zerstörung der verkauften Ware noch deren Eigentümerin und war bloß die

Gefahr auf die Käuferin übergegangen, dann kann die Verkäuferin bei der objektiv - abstrakten Schadensberechnung

den gemeinen Wert der zerstörten Sache begehren.
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